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Es ist aus verschiedenen Gründen sehr zu begrüssen, dass im Kanton Basel-Stadt relativ viele 
Verkehrsteilnehmende das Velo benützen. Entsprechend wurde und wird auch die Infrastruktur für 
Radfahrer laufend verbessert. Hingegen entspricht das Verhalten im Strassenverkehr sehr vieler 
Velofahrerinnen und -fahrer weder den gesetzlichen Vorschriften noch den Geboten der 
Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Es werden munter Trottoirs 
benutzt Fussgänger-Unterführungen, und in der Gegenrichtung durch Einbahnstrassen gefahren 
Stop-Zeichen missachtet und Lichtsignale ignoriert - Handzeichen zur Angabe der Fahrtrichtung 
bilden ebenfalls die Ausnahme. Diese Liste leidiger Verstösse gegen die Grundregeln des 
Strassenverkehrs  liesse sich beliebig erweitern. 

Diese verschiedenen Arten von Fehlverhalten bewirken oft eine Gefährdung der Velofahrenden 
selber, aber auch von Unbeteiligten. Die Einhaltung der Gesetzesbestimmungen durch den 
einzelnen Verkehrsteilnehmenden dient auch den übrigen Benutzern der Strasse, da man sich auf 
das gegenseitig korrekte Verhalten verlassen können sollte. Fehlerhaftes Handeln von 
Verkehrsteilnehmenden führt oft zu einem Zwang für die sich korrekt Verhaltenden, zur 
Vermeidung von Unfällen anzuhalten, zu bremsen oder auszuweichen. Nicht selten führt dies zu 
Konflikten. 

Es scheint, als ob Gesetzesverletzungen begangen von Velofahrenden als Kavaliersdelikt 
betrachtet werden. Nur selten werden diese kontrolliert oder gebüsst. Mit dem Tolerieren dieser 
unkorrekten Verhaltensweisen nimmt man auch in Kauf, dass Kinder und Jugendliche, die mit 
grossem Aufwand zu richtigem Verhalten im Strassenverkehr erzogen werden, zu oft mit 
schlechten Beispielen konfrontiert werden. 

Diese Verrohung des Verkehrsverhaltens gewisser, teils unbelehrbarer Radfahrer, wird auch in 
anderen europäischen Städten beobachtet. In Deutschland befasst sich das Verkehrsministerium 
mit diesbezüglichen Massnahmen wie Verkehrs-Erziehung, höhere Bussen, Einführung von 
Kontrollschildern etc. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft beklagt fehlendes 
Unrechtbewusstsein der „Kampf-Radler“. 

Wenn man davon ausgeht, dass Verletzungen der Regeln des Strassenverkehrs nicht einfach 
hingenommen werden sollen, drängen sich Massnahmen zur Verbesserung der Situation auf. Es  
muss ja nicht zugewartet werden, bis sich Unfälle mit schwer wiegenden Folgen ereignen, bis 
seitens des Staates korrigierend gehandelt wird. 

In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichneten den Regierungsrat, zu prüfen und zu 
berichten; 

- ob, Informations- und Motivations-Kampagnen und Verkehrs-Erziehung für Velofahrende 
durchgeführt werden könnten mit dem Ziel, ein gesetzeskonformes und korrektes Verhalten 
der Verlofahrerinnen und Velofahrer herbei zu führen; 

- ob, die Verwendung weiterer Mittel aus dem entsprechenden Fonds zur Verbesserung der 
Infrastruktur für den Veloverkehr verbunden werden kann mit Massnahmen, welche das 
Fehlverhalten zu korrigieren vermögen; 

- ob, mit repressiven Mitteln versucht werden könnte, die unhaltbaren Verhaltensweisen zu 
korrigieren; 

- mit welchen anderen Massnahmen eine Verbesserung der Situation bewirkt werden könnte. 
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